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Übereinkommen 

zur Erricl1tung der ,v eltorganisation 
für geistiges Eigentu1n 

unterzeichnet in Stockholm am 14. Juli 1967 

Die Vertragsparteien -
in dem Wunsch, zu einem hesseren Verstandnis und einer 

hesseren Zusammenarheit zwischen den Staaten zu ihrem ge• 
genseitigen N utzen und auf der �rundlage der W ahrung ihrer 
Souveranitat und Gleichheit heizutragen, 

in dem Wunsch, zur Ermutigung der schopferischen Tatig­
keit den Schutz des geistigen Eigentums weltweit zu fordern, 

in dem Wunsch, die Verwaltung der Verhande, die auf 
den Gehieten des Schutzes des gewerhlichen Eigentums und 
des Schutzes von Werken der Literatur und Kunst errichtet 
sind, zu 1nodernisieren und wirksamer zu gestalten, unter 
voiler Wahrung der Unabhangigkeit jedes Verbande,s _, 

ha ben f olgendes vereinbart: 

Artikel 1 
Errichtung der Organisation 

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum wird durch 
dieses Obereinkommen errichtet. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen· 

lm Sinn dieses Ühereinkomanens bedeutet: 
i) « Organisation » die Weltorganisa�ion für geistiges Ei ..

gentum (WIP0/01\tPI);

ii) « Internationales Biiro» <las Internationale Büro für gei­
. stiges Eigenturn;

iii) « Pa riser Verbandsübereinkunft» die Verhandsüherein­
kunft zum Schutz des gewerLlichen - Eigentums vom
20. l\farz 1883 einschliesslicli aller revidierten Fassun­
gen;

- iv) «Berner O_bereinkunft» die- Ohereink�nft zurn Schutz
von Werken der Literatur und Kunst vom 9. Septen1her 
1886 einschliesslich aller reYidierten Fassungen; 

v) « Pariser Verband » der durch die Pariser Verhands­
übereinkunft errichtete internationale Verband;

vi) « Berner Verband » der dur�h die Berner Ühereinkunft
errichtete internationale Verband;

vii) « Verbande >> der Pariser Verband, die im Rahn1en dieses
Verhandes errichteten hesonderen VerLande und Sonder­
ahkommen, der · Berner . "\''" erband sowie jede andere
internationale Vereinharung zur Fêirde�ung des Schutzes

· des geisÜge.n Eigentums, deren Verwaltung durch die
· Org.anisation nach Artikel 4 Ziff er iii) übernommen · · 

wird;

viii) «geistiges· Eigentum» die Rech te betreffend
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die Werke der Literatur, Kunst und Wissensch�ft, 
die Leistungen der ausiibenden Kiinstler, die Ton­
trager und Funksendungen, 
die Erfindungen auf allen Gehieten der menschli­
chen Ta tigkei t

.,

die wissenschaftlichen Entdeckungen, 
die gewerblichen Muster und !\,Jodelle, 
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die Fahrik-, Handels- und Dienstleistungsmarken so­
wie die Handelsnamen und Geschaftshezeichnungen, 
den Schutz gegen unlauteren Wetthewerb 

und alle anderen Rechte, die -sich· aus der geistigen' Tii­
tigkeit auf gewerblichem., wissenschaftlichem, literari­
schem· oder künstlerischen1 Gebiet ergehen. 

Artikel 3 
Zweck der Ür(tanisation 

Zweck der Organisation ist es, 
i) den Schutz des geistigen Eigentums durch Zusammen­

arbeit der Staaten weltweit zu fordern, gegebenenf alls.
im Znsammenwirken mit jeder anderen internationalen

. Organisation, 
ii) die verwaltungsmassige Zusammenarbeit zwischen den

Verbanden. Zll gelo\rahrleisten.

Artikel 4 

Auf(taben 

Zur Erreichung des in Artikel 3 bezeichneten Zwecks 
nimmt die Organ.isation durch ihre zustandigen Organe und 
vorbehaltlich der Zustlindigkeit der einzelnen Verhande fol­
gende Aufgahen wahr: 

i) sie fordert l\.lassnahmen zur weltweiten Verbesserung
des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Anglei­
chung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften auf die­
sem Gehiet;

ii) sie erfüllt die Verwaltungsanfgahen des Pariser Ver­
handes. der -im Ràhmen dieses Verhandes errichteten
hesonderen Verhande und des Berner Verbandes;

iii) sie kau·n sich dan1it einverstanden erklaren., die Verwal­
tung jeder anderen internationalen Vereinbarung zur
Forderung des Schutzes des geistigen Eigentums zn über-•
nehmen oder sich an einer i:.olchen Verwaltung zu be�
teiligen;
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iv) sie unterstiitzt
Vereinharungen
gen Eigentums;

das Zustandekommen internationaler 
zur Forderung des Schutzes des geisti .. 

v) sie bietet den Staaten, die sie um juristisch-technische

vi) 

Hilf e auf dem Gebiet des geistigen Eigentums ersuchen,
ihre l\ilitarheit an;
sie sammelt und verhrei tet aile lnformationen über den
Schutz des geistigen Eigentums, unternimmt und fordert
Untersuchungen auf diesem Gehiet und veroffentlicht
deren Ergebnisse;

vii) sie unterhalt Einrichtungen zur Erleichterung des inter ..
nationalen Schutzes des geistigen Eigentnms, nimmt ge ..
gehenenfalls Registrierungen auf diesem Gehiet vor und
veroff entlicht Angaben über diese Registrierungen;

viii) ,sie trifft alle anderen geeigneten lfassnahmen.

Artikel 5

l\1i tgliedschaf t 

· (1) Mitglied der Organisation kaon jeder Staat werden, der
Mi'tglied eines der in Artikel 2 Ziff er vii) bezeichneten Ver­
bande ist. 

(2) �Utglied der Organisation kaon ferner jeder Staat wer­
den, der nicht Mitglied eines der Verhande ist, sofern er 

i) �litglied der Vereinten Nationen, einer der mit den Ver­
einten Nationen in Beziehung gebrachten Sonderorgani­
sationen oder der lnternationalen Atomenergie-Organi­
,sal'ï°on oder Vertragspartei des Statuts des lnternatio­
nalen Gerichtshofcs ist oder

ii) von der Generalversammlung eingeladen ,vird, Vertrags­
partei dieses Ühereinkommens zu werden.

Artikel 6 

Generalversammlung 

(1) a) E-s wird eine Generalversammlung gebildet, he­
stehend aus den Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, die 
�litglied mindestens eines der Verbande sind. 
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b) Die Regierung jedes Staates wird durch einen Dele­
gierten vertreten, der von Stellvertretern, Beratern und Sach­
verstandigen unterstützt werden kaon. 

, 

c) Die Kosten jeder Delegation werden von der· Regie ..
rung getragen, die sie entsandt hat. 

(2) Die Generalversammlung
i) ernennt den Generaldirektor auf Vorschlag des Koordi­

nierungsausschusses;
ii) prüft und hilligt die Berichte des Generaldirektors be­

treff end die Organisation und erteilt ihm alle erforder­
lichen Weisungen;

iii) prüft und billigt die Berichte und die Tatigkeit des Ko­
ordinierungsausschusses und erteilt ihm W eisungen;

iv) heschliesst den Dreijahres-Hau!5haltsplan für die gemein­
samen Ausgahen der Verhande;

v) billigt die vom Generaldirektor vorgeschlagenen l\lass­

nahmen hetreffend die Verwaltung der in Artikel 4

Ziffer iii) vorgesehenen internationalen Vereinharungen;
vi) heschliesst die Finanzvorschriften der Organisation;

vii) hestimmt die Arheitssprachen des Sekretariats unter Be­
r.iicksichtigung der Praxis der Vereinten Nationen;

viii) ladt die in Artikel 5 Absatz (2) Ziffer ii) hezeichneten
Staaten ein, Vertragspartei dieses Ühereinko1n�ens zu
werden;

ix) hestimmt, welche Nichtmitgliedstaaten der Organisation,
welche zwischenstaatlichen und welche internationalen
nichtstaatlichen Organisationen zu ihren Sitzungen ais
Beobachter zugelassen werden;

x) nin1n1t alle anderen im Rahmen dieses Ühereinkommens
zweckdienlichen Aufgahen wahr.

(3) a) Jeder Staat, gleichgültig oh er l\Utglied eines oder
mehrerer Verbande ist, verfügt in der Generalversam·mlung 
über eine Stimme. 
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b) Die Halfte der ltfitgliedstaaten · der Generalversamm­
lung hildet das Quorum ( die für die Bescblussfahigkeit er­
forderliche l\:lindestzahl). 

c) Ungeachtet des Buchstahen b) kann die Generalver­
sammlung Beschlüsse fassen, wenn wahrend einer Tagung die 
Zahl der vertretenen Staaten zwar weniger als die Ilalfte, 
aber mindestens ein Drittel der l\litgliedstaaten der General­
versammlung hetragt; jedoch werden diese Beschlüsse mit 
Ausnahme der Beschlüsse über das Verfahren der General­
versammlung nur dann wirksam, wenn die f olgenden Be­
dingungen erfüllt sind: Das Internationale Ilüro teilt diese Be-

. schlüsse den Mitgliedstaaten der Generalversammlung mit, 
die nicht vertreten waren, und ladt sie ein, innerhalb einer 
Frist von drei Monaten vom Zeitpunkt dieser l\litteilung an 

. schriftlich ihre Stimme oder Stimmenthaltung hekanntzu ... 
geben. Entspricht nacb Ahlauf der Frist die Zahl der Staaten, 
die auf diese Weise ihre Stimme oder Stimmenthaltung he­
kanntgegeben hahen, mindestens der Zahl der Staaten, die 
für die Erreichung des Quorums wahrend der Tagung gef ehlt 
batte, so werden die Beschliisse wirksam, sofern gleichzeitig 
die erEorderliche l\Iehrheit noch vorhanden ist. 

d) Vorhehaltlich der Buchstaben e) und / J f asst die Gene­
ralversammlung ihre Deschlüsse n1it einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der ahgegehenen Stimmen. 

e) Die Billigung von Massnahmen betref fend die Verwal­
tung der in A.rtikel 4 Ziffer iii) hezeichneten internationalen 
Vereinharungen bedarf der l\Ie.hrheit von drei Yiert�ln der 

. ahgegehenen Stimmen. 

f) Die Billigung eines Ahkommens mit den Vereinten Na­
tionen nach den Artikeln 57 und 63 der Charta der Vereinten 
Nationen bedarf einer Mehrheit von neun Zehnteln der ah­
gegebenen Stimmen. 

g) Für die Er�ennung des Generaldirektors (Ahsatz (2) Zif­
f er i)), die Billigung der vom Generaldirektor vorgeschlagenen 
l\fassnahmen hetreffend die Verwaltung der internationalen 
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Vereinharungen (Ahsatz (2) Ziffer v)) und für die Verlegung 
des Sitzes (Artikel 10) ist die vorgesehene l\lehrheit nicht nur 
in der Generalversammlung, sondern auch in der Versamm­
lung des Pariser Verhandes und in der Versammlung des Ber-. 
ner Verbandes erforderlich. 

h) Stimmenthaltung gilt nicht als S!immahgahe ..
i) Ein Delegierter kann nur einen Staal vertreten und nur

in dessen Namen abstimmen. 

( 4) a) Die Generalversan1mlung tritt nach Einberufung
durch den Generaldirektor aile drei Jahre einmal zu einer 
ordentlichen Tagung zusammen. 

b) Die Generalversammlung tritt nach Einberufung durch
den Generaldirektor zu einer ausserordentlichen Tagung zu­
samme°' wenn der Koordinierungsausschuss oder ein Viertel 
der l\fîtgliedstaaten der Generalversammlung es verlangt. 

c) Die Sitzungen finden am Sitz der Organisation statt.

(5) Die _1\litgliedstaaten dieses Ühereinkommens, die nicht
l\litglied eines "\'"' erbandes sind, werden zu den Sitzungen der 
Generalversammlung als Beobachter zugelassen. 

( 6) Die Generalversarnmlung giht sich eine Geschaftsord­
nung .. 

Artikel 7 

Konferenz 

(1) a) Es wird eine Konferenz gebildet, bestehe.nd aus den
Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, gleichgültig oh sie 
�fitglied eines der Verbande sind oder nicht. · · · , .. , 

· -b) Die Regierung jedes Staates wird durch einen Dele­
gierten vertreten, der von Stellvertretern, Beratern und Sach­
verstandigen unterstützt werden kaon. 

c) Die Kosten jeder Delegation werden von der· Regie•
rung getragen, die sie entsandt hat. 

(2) Die Konf erenz
i) erortert Fragen von allgemeinem lnteresse auf dem Ge­

biet des geistigen Eigentums und kann Empfehlungen
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zu diesen Fragen heschliessen, wohei die Zustandigkeit 
und die Unahhangigkeit der Verhande zu wahren sind; 

ii) heschliesst den Dreijahres-Haushaltsplan der Konferenz;
iii) stellt im Rahmen dieses Haushaltsplans �as Dreijahres­

Programm für die juristisch-technische Hilfe auf;

iv) heschliesst Anderungen dieses Ühereinkommens nach
dem in Artikel 17 vorgesehenen Verfahren;

v) hestimmt,. welche Nichtmitgliedstaaten der Organisation,.

welche zwischenstaatlichen und welche internationalen
nichtstaatlichen Organisationen zu ihren Sitzungen ais
Beohachter zugelassen werden;

vi) nimmt aile anderen im Rahmen dieses Ühereinkommens
zweckdienlichen Aufgahen wahr.

(3) a) Jeder Mitgliedstaat verfügt in der Konferenz über
eine Stimme. 

b) Ein Drittel der l\Iitglieclstaaten bildet das Quorum.

c) Vorbehaltlich des Artikels 17 f as·st die Konferenz ihre
Beschlüsse mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der ahge• 
gehenen Stimmen. 

d) Die Hohe der Deitrage der Vertragsstaaten dieses
Obereinkommens, die nicht l\fitglied eines Verbandes sind, 
wird durch eine Abstimmung festgesetzt, an der teilzunehmen 
nur die Delegierten die-ser Staaten herechtigt sind. 

e) Stimmenthaltung gilt nicht ais Stimmabgahe.

/) Ein Delegierter kaon nur einen Staat vertreten und nur
in dessen N amen ahstimmen. 

(4) a) Die Konferenz tritt nach Einberufung durch den Ge­
neraldirektor zu derselhen Zeit und an demselben Ort wie 
die Generalversammlung zu einer ordent1ichen Tagung zu­

sammen. 

b) Die Konferenz tritt nach Einberufung durch den Ge­
neraldirektor zu einer ausserordentlichen Tagung zusammen, 
wenn die l\fehrheit der l\fitgliedstaaten es verlangt .. 

(5) Die Konferenz giht sich eine Geschaftsordnung.
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Artikel 8 

Koordinierungsausschuss 

(1) a) Es wird ein Koordinierungsausschuss gebildet, he­
stehend aus den Vertragsstaaten dieses Ohereinkommens, die 
l\fitglied des Exekutivausschusses des Pariser Verhandes, des 
Exekutivausschusses des Berner Verhandes oder beider Aus­
schüsse sind. Besteht jedoch einer dieser Exekutivausschüsse 
ans mehr ais einem Viertel der l\Iitgliedlander der Versamm­
lung, die ihn gewahlt bat, so hestimmt dieser Ausschuss aus 
dem Kreis seiner l\Iitglieder die Staaten, die l\fitglied des Ko­
ordinierungsausschusses sein sollen, in der Weise, dass ihre 
Zahl dieses Viertel nicht üLersteigt; das Land, in dessen Ho­
heitsgebiet die Organisation ihren Sitz hat, hleibt hei der Be­
rechnung dieses Viertels ausser Betracht. 

b) Die Regierung jedes l\litgliedstaates des Koordinie­
rungsausschus-ses wird durch einen Delegierten vertreten, der 
von Stellvertretern, Beratern und Sachverstandigen unter­
stützt werden kaon. 

c) Behandelt der Koordinierungsausschuss Fragen, die un­
mittelhar das Programm oder den Haushaltsplan der Konfe­
renz und ihre Tagesordnung hetreff en't oder behandelt er Vor­
schlage zur .Anderung dieses Ohereinkommens, die die Rechte 
oder Verpflichtungen der Vertragsstaaten dieses Obereinkom­
mens berühren, die nicht l\litglied eines der Verbande sind, 
so nimmt ein Viertel dieser Staaten an den Sitzungen des 
Koordinierungsausschusses mit den gleichen Rechten teil, wie 
sie den l\.litgliedern dieses Ausschusses zustehen. Die Kon­
f erenz bestimmt hei jeder ordentlichen Tagung die Staaten, 
die zur Teilnahme ·an solchen Sitzungen einzuladen sind. 

d) Die Kosten jeder Delegation werden von der Regie­
rung getragen, die sie entsandt hat. 

(2) Wünschen die anderen Verbande, die von der Organi­
sation verwaltet werden, ais solche im Koordinierungsaus­
schuss vertreten zu sein, so sind ihre Vertreter aus dem Kreis 
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der Mitgliedstaaten des Koordinierungsausschusse·s zu bestim­
men. 

(3) Der Koordinierungsausschuss
i) aussert sich den Organen der Verhande, der General­

. versammlung, _ der Koi-if eren� und dem Generaldirektor

ii) 

iii) 

iv) 

-vi)

· · gegeniiher zu allen Verwaltungs- und Finanzf ragen und
zu allen anderen Fragen, die entweder für zwei oder
mehrere Verhande oder für einen oder meh�ere Ver­
bande und die Organisation von gemeinsamem Inter­
esse ,sind,·. und inshesonde�e zu Fragen des llaushalts-
plans fiir die gemeinsan1en Ausgahen der Verbande;

berei tet den Entwurf der Tagesordnung der General­
versamn1lung vor;·
hereitet die Entwürfe der Tagesordnung, de-s Programma
und des IIa_ushaltspla�s der Konf erenz vor;
stellt auf der Grundlage ·des Dreijahres-Hàushaltsplans
für die gemeinsamen _Ausgahen der Verhande und des
Dreijahres-Hausha�tsplans · der Konf erenz sowie auf
der Grundlage des Dreijahres-Programms für die ju­
ristisch-technische Hilfe die entsprechenden J ahreshaus-
haltsplane und J ahresprogramme auf;
·schlagt der G�neralversaminlung einen Ka�didaten. für

das Amt des Generaldirektors vor, wenn die ·Amtszeit
des Generaldirektors ahlauft oder dessen Posten nicht
hesetzt ist; ernennt die Generalversammlung den vor­
geschlagenen Kandidaten nicht, so schlagt der Koordi­
nierungsausschuss einen anderen Kandidaten vor; dieses
Verfahren wird wiederholt, bis der zuletzt vorgeschla•
gene Kandidat von der Generalversammlung ernannt ist;
ernennt einen· geschaftsfiihrenden Generaldirektor für
die Zeit bis zur Amtsühernahme durch den neuen Gene-
raldirektor, wenn der Posten des Generaldirektors zwi­
schen zwei Tagungen der Generalversammlung frei wird;

• vii) nimmt aile anderen Aufgaben wahr, die. ihm im Rah­
men dieses Obereinkommens iihertragen werden. 
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(4) a} Der Koordinierungsausschuss tritt nach Einheruf'ung
durch den Generaldirektor jedes Jahr einmal zu einer ordent­
li�hen Tagung zusammen. Er tritt in der Regel. am Sitz der 
Organisation zusammen.. 

b) Der Koordinie�ungsausschuss tritt nach Einherufung
durch den Generaldirektor zu einer ausserordentlichen Ta­
gung zusammen. entweder auf Initiative des Generaldirektors 
oder wenn der Vorsitzende oder ein Viertel der l\litglieder des 
Koordinierungsausschusses es verlangt. 

(5) a) Jeder Staal, gleichgültig ob er l\litglied eines oder
beider in Ahsatz (l) Buchstahe a) bezeichne1en Exekutivaus­
schüsse ist. verfi.igt im Koordinierungsausschuss über eine 
Stimme. 

b) Die Halfte der l\1itglieder des Koordinierungsausschus­
ses bildet das Quorum. 

c) Ein Delegierter kann nur einen Staat vertreten und
nur in dess·en Namen ahstimmen. 

( 6) a) Der Koordinierungsausschuss nimmt Stellung und
fasst seine Beschlüsse mit einfacher l\iehrheit der ahgegebe­
nen Stimmen. Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe. 

b) Selbst wenn eine einfache l\lehrheit erreicht ist. kaon
jedes l\litglied des Koordinierungsausschusses unmittelhar 
nach der Ahstimmung verlangen, dass eine hesondere Stim­
menzahlung nach folgendem Verfahren stattfindet: Es wer­
den zwei getrennte Listen angelegt. von denen eine die Na­
men der l\litgliedstaaten des Exekutivausschusses des Pariser 
Verhandes und die andere die N amen der l\'litgliedstaate11: 
des E�ekutivausschusses des Berner Verbandes enthalt; die 
Stimmabgahe jedes Staates wird in jeder Liste, in der er auf­
geführt ist, nehen 1;einem Namen eingetragen. Ergiht diese 
hesondere Zahlung, das-s eine einfache l\.lehrheit nicht auf 
jeder dieser Listen erreicht worden ist. so gilt der Vorschlag 
nich t ais angenommen. 

(7) J eder l\litgliedstaat der Organisation. der nicht l\lit­
glied des Koordinierungsaus-schusses ist, kaon hei den Sitzun-
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gen dieses Anschusses durch Beobachter vertreten -sein; diese 
sind berechtigt, an den Beratungen teilzunehmen, haben· je­
doch kein Stimmrecht. 

(8) Der Koordinierungsausschuss gibt sich eine Geschäfts­
ordnung. 

Artikel 9 
Internationales Büro 

(1) Das Internationale Büro ist das Sekretariat der Or­
ganisation. 

(2) Das Internationale Büro wird von dem Generaldirektor 
geleitet„ der von zwei oder mehreren Stellvertretenden Gene­
raldirektoren unterstützt wird. 

(3) Der Generaldirektor wird für einen bestimmten Zeit­
abschnitt von nicht weniger als sechs Jahren ernannt. Seine 
Ernennung kann für bestimmte Zeitabschnitte wiederholt 
werden. Die Dauer des ersten Zeitabschnitts und der etwa 
folgenden Zeitabschnitte -sowie alle anderen Bedingungen der 
Ernennung werden von der Generalversammlung festges-etzt. 

(4) a) Der Generaldirektor ist der höchste Beamte der Or­
ganisation. 

b) Er vertritt die Organisation. 

c) Er legt der Generalversa1n1nlung Rechenschaft ab und 
befolgt ihre Weisungen in den inneren und äus·seren Ange• 
legenheiten der Organisation. 

(5) Der Generaldirektor bereitet die Entwürfe der Haus­
haltspläne und der Programme sowie periodische Tätigkeits­
berichte vor. Er übermittelt sie den Regierungen der beteilig„ 
ten Staaten sowie den zuständigen Organen der Verbände und 
der Organisation. 

(6) Der Generaldirektor und die von ihm bestimmten Mit .. 
glieder des Personals nehmen ohne Stimmrecht an allen 
Sitzungen der Generalversam1nlung, der Konf' erenz, des Ko­
ordinierungsausschusses sowie aller anderen Ausschüsse oder 
Arbeitsgruppen teil. Der Generaldirektor oder ein von ihm 
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bestimmtes l\Iitglied des Personals ist von Amts wegen Sekre­
tar dieser Organe. 

(7) Der Generaldirektor ernennt das für die ordnungsge­
n1asse Erfüllung der Aufgaben des lnternationalen Büros er­
f orderliche Persona}. Er ernennt nach Billigung durch den 
Koordinierungsausschuss die Stellvertretenden Generaldirek­
toren. Die Anstellungshedingungen wërden durch das Per­
sonalstatut f estgelegt, das vom Generaldirektor vorgeschlagen 
wird und der Billigung durch den Koordinierungsausschuss 
bedarf. Der entscheidende Gesichtspunkt hei der Auswahl 
des Personals und der Festlegung der Anstellungshedingungen 
ist die Notwendigkeit, Persona} zu gewinnen, das hinsichtlich 
seiner Leistungsfahigkeit, Fachkenntnis und personlichen ln­
tegritat hervorragend qualifiziert ist. Die Bedeutung, die 
einer Auswahl des Personals au( moglichst breiter geogra­
phischer Grundlage zukommt, ist dabei gehührend zu berück­
sich tigen. 

(8) Die Stellung des Generaldirektors und der l\litglieder
des Personals hat ausschliesslich internationalen Charakter. 
Sie dürf en hei der Ausiihung ihrer Dienstohliegenheiten Wei- . 
sungen von· einer Regierung oder einer Be horde ausserhalh 
der Organisation weder einholen noch annehmen. Sie haben 
sich aller Handlungen zu enthalten, die ihre Stellung ais 

internationale Beamte heeintrachtigen konnten. Jeder Mit­
gliedstaat verpflichtet sich, den ausschliesslich internationa­
len Charakter der Stellung des Generaldirektors und der l\fit­
glieder des Personals zu achten und von jedem Versuch abzu­
sehen, sie hei der Ausübung ihrer Dienstohliegenheiten ·zu be­
einflussen. 

Artikel 10 

Sitz 

(1) Die Organisation hat ihren Sitz in Genf.

(2) Die Verlegung des Sitzes kann nach den Bestimmungen
des Artikels 6 Ahsatz (3) Duchstahen d) und g) beschlossen 
werden. 
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Artikel Il 

Finanzen 

(1) Die Organisation hat zwei getrennte Haushaltsplane:
den Haushal tsplan für die gemeinsamen Ausgahen der Ver­
bande und den Haushaltsplan der Konf erenz. 

(2) a) Der Haushaltsplan für die gemeinsamen Ausgahen
der Verbande enthalt Voranschlage für die Ausgahen, die für 
mehrere Verhande von Inter-esse sind. 

b) Dieser Haushaltsplan umfasst folgend� Einnah�en:
i) Ileitrage der Verbande mit der Massgabe, dass die Hohe

des Beitrages jedes Verbandes von seiner Versammlung
unter Beriicksichtigung des lnteresses festgesetzt wird,
das der Verhand an den ge�einsamen Ausgaben hat;

ii) Gehühren und Betriige für Dienstleis·tungen des lnter­
nationalen Büros, die weder in unmittelbarem Zusam­
'Illenhang mit einem der Verhande stehen noch auf dem
Gehiet der juristisch-technischen Hilf e liegen;

iii) Verkauf'ser.lose und andere Einkiinfte ans Veroffent­
lichungen des lnternationalen Büros, die nicht unmittel­
bar einen der Verbande hetreffen;

·. . 

iv) Schenkungen, Vermachtnis-se und Zuwendungen an die
Organisation, soweit sie nicht in Ahsatz (3) Buchstahe b)

. · Ziffer iv) bezeichnet ,sind; 
v) · l\lieten, Zinsen und andere verschiedene Einkünfte der

Organ.isation. 

. (3) a) Der Haushaltsplan der Konferenz enthiilt Ausgaben­
voranschlage für die Durchf'ührung d�r Tagungen der Kon­
f e�enz und für das Programm der juristisch-technischen Hilfe. 
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· b) Dieser Haushaltsplan umfasst folgende Einnahmen:
i) Beitrage der Vertragsstaaten · dieses Ohereinkommens,

die nicht l\fitglied eines der Verhande sind; 
ii) Betrage," die von den Verbanden für diesen Haushahs­

plan zur Verfügung gestellt werden, mit der Massgabe,
dass die Hohe des von jedem Verband zur Verfügung
gestellten Betrages von der Versammlung dieses .Ver-



bandes festgesetzt wird und es jedem Verhand freisteht, 
zu diesem Haushaltsplan keine solchen Betrage zri 
leisten; 

. iii) Betrage, die das Internationale Büro fiir Dienstleistun­
gen auf dem Gebiet der juristisch-technischen Hilf e er­
halt; 

iv) Schenkungen, Vermachtnisse und Zuwendungen, die der
Organisation für die unter Buchstabe a) hezeichneten

· Zwecke gewahrt werden.

( 4) a) J eder Vertragsstaat dieses Obereinkommens, der
nicht �litglied eines der Verbande ist, wird zur Bestimmung 
seines Ileitrags· zum Haushaltsplan der Konf erenz in eine 
Klasse eingestuft und zahlt seine Jahresbeitrage auf der 
Grundlage einer Zahl von Einheiten, die wie folgt festge,setzt 
wird: 

Klasse A 
Klasse B 
Klasse C 

.. . 

• 

10 
3 
1 

b) Jeder dieser Staaten giht, wenn er eine der in Artikel 14
Ahsatz (1) hezeichneten Handlungen vornimmt, gleichzeitig die 
Klas-se an., in die er eingestuft zu werden wünscht.· Er kann 
die Klasse wechseln. Wahlt er eine niedrigere Klasse, so hat 
er dies der Konf erenz auf einer ihrer ordentlichen Tagungen 
mitzuteilen. Ein solcher Wechsel wird zu Beginn des auf 
diese Tagung f olgenden Kalenderjahres wirksam. 

c) Der J ahresheitrag jedes dieser Staaten besteht aus einem
Betrag, der in demselben Verhaltnis zu der Somme der Bei­
trage aller dieser Staaten zum Ilaushaltsplan der Konf erenz 
steht wie die Zahl der Einheiten der Klasse, in die der Staal 
eingestuft is� zur Summe der Einheiten aller dieser Staaten. 
- :-, d) Die Beitrage werden am 1. Januar jedes Jahres fallig.

e) Wird der IIaushaltsplan nicht vor Beginn eines neuen
Rechnungsjahres heschlossen, so wird der IIaushaltsplan des 
Vorjahres nach l\f assgabe der Finanzvorschriften ühernom• 
men. 
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(5) Jeder Vertragsstaat dieses Ühereinkommens, der nicht
l\litglied eines der Verbande ist und der mit der Zahlung 
seiner nach diesem Artikel zu leistenden Beitrage im Rück­
stand ist, sowie jeder Vertragsstaat dieses Ühereinkommens, 
der �fitglied eines der Verhande ist und mit der Zahlung 
seiner Beitriige an diesen Verhand im Rückstand ist, kann 
sein Stimmrecht in keinem der Organe der Organisation, 
denen er ais l\litglied angehort, ausüben, wenn der rückstan­
dige Betrag die Summe der von ihm f ür die zwei vorher­
gehenden vollen Jahre geschnldeten Beitriige erreicht oder 
ühersteigt. J edoch kaon je des dieser Organe einem solchen 
Staat gestatten, das Stimmrecht in diesem Organ weiter ans­
zuühen, wenn und solange es üherzeugt ist, dass der Zahlungs­
rückstand -eine Folge aussergewohnlicher und unahwendbarer 
Umstande ist. 

( 6) Die Hohe der Gebühren und Betrage für Dienstlei,stun­
gen des lnternationalen Büros auf dem Ge•biet der juristisch­
technischen Hilfe wird vorn Generaldirektor festgesetzt, der 
<lem Koordinierungsausschuss dariiber herichtet. 

(7) Die Organisation kann mit Billigung des Koordinie­
rungsausschusses alle Schenkungen, Vermachtnisse und Zu­
wendungen annehn1en, die unmittelbar von Regierungen, 
offentlichen oder privaten Einrichtungen, Vereinigungen oder 
Privatpersonen stammen. 

(8) a) Die Orga�isation hat einen BetriebsmitteHonds, der
durch eine einmalige Zahlung der Verbande und jedes Ver­
tragsstaates dieses Obereinkommens, der nicht Mitglied eines 
der Verhande ist, gebildet wird. Reicht der Fonds nich t mehr 
aus, so wird er erhoh t. 
· · b) Die liohe der cinmaligen Zahlung je des Verhandes und

gegebenenfalls sein Anteil an jeder Erhohung werden von der 
Versammlung dieses Verhand�s beschlossen. 

cJ Die Hohe der einmaligcn Zahlung jedes Vertragsstaates 
dieses Ohereinkommens, der nicht l\litglied eines der Ver­
bande ist, und sein Anteil an jeder Erhohung sind proportional 

16 



zu dem Beitrag dieses Staates für das J ahr, in dem der Fonds 
gebildet oder die Erhohung heschlossen wird. Dieses Ver­
hiiltnis und die Zahlungshedingungen werden von der Kon­
f erenz auf Vorschlag des Generaldirektors und nach Ausse­
rung des Koordinierungsausschusses f estgesetzt. 

(9) a} Das ALkommen über den Sitz _ der Organisation, das
mit dem Staal geschlossen wird, in dessen Hoheitsgehiet die 
Organisation ihren Sitz hat, sieht '\·or, dass dieser Staat· Vor­
schüsse gewahrt, wenn . der Betriehsmittelfonds nicht âus­
reicht. Die Hohe di.eser Vorschüsse und die Bedingungen, 
unter denen sie gewiihrt "·erden, sind in jedem Fall Gegen­
stand hesonderer Vereinharungen zwischen diesem Staat und 
der Organisation. Solange dieser Staat verpflichtet ist, Vor­
schüsse zu gewahren, hat er ex ofCido einen Sitz im Koordi­
nierungsausschuss. 

b) Der unter Buchstabe a) hezeichnete Staat und die Or­
ganisation sind herechtigt, die Verpflichtung zur Gewahrung 
von Vorschüssen durch schriftliche Notifikation zu kündigen. 
Die Kündigung wird drei Jahre nach Ahlauf des Jahres wirk­
sam. in dem sie notifiziert worden ist. 

(10) Die Rechnungsprüfung wird nach l\Iassgahe der Fi­

nanzvorschriften von einem oder mehreren l\litgliedstaaten 
oder von aus,senstehenden Rechnungsprüfern vorgenommen, 
die mit ihrer Zustimhiung von der Generalversammlung be­
stimmt werden. 

Artikel 12 

Rechtsfahigkeit, Vorrechte und lmmunitiiten 

(1) Die Organisation geniesst im Hoheitsgebiet jedes l\lit­

gliedstaates gemass den Gesetzen dieses Staates die zur Er­
reichung ihres Zwecks und zur Wahrneh1nung ihrer Aufgahen 
erforderliche Rechtsfahigkeit. 

(2) Die Organisation schliesst mit der Schweizerischen Eid­
genossenschaft und mit jedem anderen Staal, in den der Sitz 
gegehenenf alls verlegt wird, ein Abkommen iiber den Sitz. 
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· (3) Die Organisation kaon mit den anderen Mitgliedstaaten
zwei- oder mehrseitige Ühereinkünfte schliessen, um sich @o­
wie ihren Beamten und den Vertretern aller· Mitgliedstaaten 
die zur Erreichung des Zwecks und zur Wahrnehmung der 
Auf ga-ben der Organisation erf orderlichen Vorrechte und Im­
munita ten Zll sichern. 

( 4) Der Generaldirektor kaon Verhandlungen über die in
den Ahsatzen (2) und (3) hezeichneten Obereinkünfte führen. 
nach Billigung durch den Koordinierungsausschuss schliesst 
und unterzeichnet er sie im Namen der Organisation. 

Artikel 13 

Beziehungen zu anderen Organisationen 

(1) Die Organisation ·stellt, wenn aie es für zweckmassig
· hait, Beziehungen zur Zusammenarheit mit anderen zwischen­

staatlich�n Organisationen her und arbeitei mit ihnen zu­
sam�en. Jedes ·zu· diesem Zweck mit diesen Organisationen
vereinharte allgemeine Ahkommen wird vom Generaldirektor
nach Bil1igung durch den Koordinierungsausschus,s geschlos­
sen.

(2) Die Organisation kann für die in ihre Zustandigkeit
f allenden Fragen allé geeigneten Massnahmen für eine Kon­
sultation und Zusammenarheit mit internationalen nicht­
staatlichen Organisationen und, sofern die heteiligten Regie­
rungen zustimmen, mit nationalen staatlichen oder nicht­
staatlichen Organisationen treffen. Solche l\fassnahmen wer­
den vom Generaldirektor nach Billigung durch den Koordi­
nierungsaussch�ss getroff en ..

Artikel 14 
Mogliehkeiten, Vertragspartei zu werden 

(1) Die in Artikel 5 hezeichneten Staaten konnen Vertrags­
partei dieses Ohereinkommens und Mitglied der Organisation 
werden durch · 
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i) Unterzeichnung ohne Vorhehalt der Ratifikation oder

- · ii) Unterzeichnung unter Vorhehalt der Ratifikation und
nach!olgende Hinterlegung der Ratifikationsurkunde 
oder 

iii) Hinterlegung einer Beitrittsurkunde.

(2) Ungeachtet aller anderen BeB'timmungen dieses Ober­
einkommens kann ein Vertragsstaat der Pariser Verbands­
iibereinkunf t, der Berner Übereinkunft oder Leider Oherein­
künfte nur dann Vertragspartei dieses Ühereinko�mens wer­
den, wenn er durch Ratifikation oder Beitritt gleichzeitig 
oder vorher Vertragspartei 

entweder der Stockholmer Fassung der Pariser Verhands­
übereinkunf t in ihrer Gesamtheit oder mit der in Arti­
kel 20 Ahsatz (I) Iluchs·tahe b) Ziffer i) dieser Fassung 
vorgesehenen Einschrankung 
oder der Stockholmer Fassung der Berner Übereinkunft 
in ihrer Gesamtheit oder mit der in Artikel 28 Absatz (1) 
Buchstahe b) Ziller i) dieser Fassung vorgesehenen _Ein­
schrankung 

wird oder geworden ist.

· (3) Die Ratifikations- oder Beitrittsurkunden werden heim
Generaldirektor hinterlegt. 

Artikel 15 

· lnkrafttreten des Obereinkommens

(1)- Dieses Ohereinkommen tritt drei l\lonate� nachdem 
zehn l\litgliedstaaten des Pariser Verhandes und siehen: Mit­
gliedstaate:O des Berner Verhandes eine der in Artikel 14 Ab­
satz (1) vorgesehenen Handlungen vorgenommen haben, in 
Kraft., wobei ein Staat, der l\Iitglied beider Verbiinde ist, in

beiden Gruppen gezahlt wird. Zu diesem Zeitpunkt tritt die• 
ses OLereinkommen auch für die Staaten in Kraft., · die, ohne 
l\fitglied eines der heiden Verhande zu sein, drei l\lonate 
vor diesem Zeitpunkt oder f rüher eine der in Artikel 14 Ah­
satz (1) vorgesehenen Handlungen vorgenommen hahen. 
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(2) Für jeden anderen Staat tritt dieses Ühereinkommen
drei l\lonate nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu ·dem dieser 
Staat eine der in Artikel 14 Ahsatz (1) vorge.sehenen Hand­
lungen vorgenommen ha t. 

Artikel 16 
Vorhehalte 

Vorhehalte zu diesem Übereinkommen sind nicht zulassig. 

Artikel 17 
Anderungen 

(1) Vorschlage zur Anderung dieses Obereinkommens kon­
nen von jedem l\.litgliedstaat, vom Koordinierungsausschuss 
oder vom Generaldirektor vorgelegt werden. Diese Vorschlage 
werden vom Generaldirektor mindestens sechs Monale, bevor 
sie in der Konferenz heraten werden, den Mitgliedstaaten 
mitgeteilt. 

(2) J ede Anderung wird va'n der Konf erenz beschlossen.
Berühren die Anderungen die Rechte und Verpflichtungen 
der Vertragsstaaten dieses Vbereinkommen:s, die nicht l\Iit­
glied eines der Ve,rhande sind, -so nehmen diese Staaten auch 
an der Abstimmung teil. Über aile anderen .A.ndeTungsvor• 
schlage stimmen nur die Vertragsstaaten dieses Ohereinkom­
mens ah, die l\.fitglied mindestens eines der Verbande sind. 
Die A.nderungen werden mit einfacher l\lehrheit der abge­
gebenen Stimmen heschlo·ssen unter der Voraussetzung, dass 
die Konferenz nur über ·solche A.nderungsvorschlage ahstimmt, 
die vorher von der Versammlung des Pariser Verhandes und 
von der Versammlung des Berner Verbandes nach den Be­
stimmungen beschlossen worden sind, die diese Obereinkünfte 
für die .A.nderung ihrer Verwaltungsvorschriften vorsehen. 

(3) Jede Anderung tritt einen 1\fonat nach dem Zeitpunkt
in Kraft, zu dem die schriftlichen Notifikationen der ver­
fassungsmassig zustandegekommenen Annahme des Ande-
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rungsvorschlags von drei Vierteln der l\litgliedstaaten der Or .. 
ganisation, die im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Konfe­
renz über die .Anderung nach Ahsatz (2) stimmberechtigt waren, 
beim Generaldirektor eingegangen sind. Jede auf diese Weise 
angenommene Anderung hindet aile Staaten, die hn Zeitpunkt 
des lnkrafttretens der Anderung l\fitglied der Organisation 
sind oder spater l\.Iitglied werden-; jedoch bindet eine Ande .. 
rung, die die finanziellen Verpflichtungen der l\litgliedstaaten 
erweitert, nur die Staaten, die die Annahme dieser Anderung 
notifiziert haben. 

Artikel 18 

Kündigung 

(1) Jeder l\.litgliedstaat kann dieses Übereinkommen durch
eine an den Generaldirektor gerichtete Notifikation kündigen. 

(2) Die Kiindigung wird sechs I\lonate nach dem Zeitpunkt
wirksam, zu dem die Notifikation beim Generaldirektor ein­
gegangen ist. 

Artikel 19 

Notifikationen 

Der Generaldirektor notifiziert den Regierungen aller Mit­
gliedstaaten 

i) den Zeitpunkt des lnkrafttretens des Ohereinkommens,
ii) die Unterzeichnungen und die Hinterlegungen von Ra­

tifikations- oder Beitrittsurkunden,
iii) die Annahmen von Anderungen dieses Ohereinkommens

··und den Zeitpunkt, zu dem diese .Anderungen in Kraft
treten,

iv) die Kündigungen dieses Übereinkommens.

Artikel 20 

Schlussbestintmungen 

(1) a) Dieses Chereinkon1men wird in einer Urschrift in
englischer, franzosischer, russischer und spanischer Sprache 
unterzeichnet, wohei jeder W ortlaut gleichermassen verbind­
lich ist, und hei der schwedischen Regierung hinterlegt. 
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b) Dieses Obereinkomn1en liegt bis zum 13. Januar 1968 in
Stockholm zur Unterzeichnung auf. 

(2) Amtliche Texte werden vom Generaldirektor nach Kon­
sultierung der beteiligten Regierungen in deutscher, italieni-· 
scher und portugiesischer Sprache sowie in anderen Sprachen 
hergestellt, die die Konferet_1z bestimn1en kaon. 

(3) Der General<lirektor iibermittelt zwei beglaubigte Ab­

schriften dieses o·bereinkoinmens un<l je<ler von der Konf erenz 
. heschlossenen 1

l

nderung den Regierungen der 1\.-Iitgliedstaaten 
des Pariser Verbandes und des Ilerner VerLandes sowie der 
Regierung jedes anderen Staales, wenn er diesem Ohereinko1n­
men beitritt, und der Regierung jedes anderen Staate-s, die es 
verlangt. Die Abschriften des unterzeichneten Textes des 
Ühereinkommens, die den Regierungen iibermittelt werden, 
werden von der schwedischen Regierung LeglauLigt. 

(4) Der Generaldirektor Hi,sst dieses Ühereinkommen heim
Sekretariat der Vereinten Nationen registrieren. 

Artikel 21 

Obergangsbestimmungen 

(l) Bis zur AmtsüLernahrne durch clen ersten Generaldirek­
tor gelten Bezugnahmen in diesem Obereinkon1men auf das 
Internationale Iliiro oder den Generaldirektor ais Bezugnah. 
men auf die Vereinigten • lnternationalen Biiros zum Schutz 
des gewerblichen, literarischen und kiinstlerischen Eigentums 
(auch Vereinigte Internationale Büros zum Schutz des geisti­
gen Eigentums - BIRPI - genannt) oder ihren Direktor. 

(2) a) Staaten, die �'.litglied eines der Verhiinde sind, aber
noch nicht Vertragspartei dieses Übereinkommens geworden 
sind, konnen, wenn sie dies wünsch�n, wahrend eines Zeit­
raun1s von fiinf Jahren, gerechnet vo1n Zeitpunkt des lnkraft­
tretens dieses Obereinkornmens an, die gleichen Rechte aus­
üben, die sie ais Vertragspartei dieses Übereinkommens hatten. 
Jeder Staat, der diese Rechte auszuiihen wiinscht, hinterlegt 
zu diesem Zweck heim Generaldirektor eine schriftliche Notifi� 
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. . . 
' 

kation, die im Zeitpunkt ihres Eingangs wirksam wird. Solche 
Staaten gelten bis zu1n Ahlauf der genannten Frist ais l\1itglied · 
der Generalversarnmlung und der Konf erenz. 

b) l\lit Ahlauf der fünfjahrigen Frist sind diese Staaten in
der Generalversamn1lung, in der Konferenz und im Koordinie­
rungsansschuss nicht n1ehr stin1n1berechtigt. 

c} Werden diese Staaten Vertragspartei dieses Ohereinkom-
1nens, so sind sie wieder �tin1mberechtigt. 

(3) a) Solange nicht alle :rtlitgliedstaaten des Pa riser und des.
Berner Verhandes Vertragspartei dieses Obereinkommens ge­
worden sind, nehrnen das Internationale Biiro und der General- · 
direktor auch die Aufgaben der Vereinigten lnternationalen 
Iliiros zum Schutz des gewerblichen, literarischen und künst­
lerischen Eigentums und ihres Direktors wal1r. 

b) Das bei den genannten Biiros im Zeitpunkt des Inkraft­
tretens dieses Ühereinkomrnens heschaftigte Persona) gilt �iih­
rend der un ter Buchstabe a) hezeichneten Obergangszeit auch 
ais heim lnternationalen Büro heschaftigt. 

( 4) a} Sohald aile l\litgliedstaaten des Pariser Verhandes
l\litglied der Organisation geworden sind, gehen die Rechte 
und Verpflichtungen sowie das Vermogen des Büros dieses 
Verhandes auf das Internationale Düro der Organisation iiher. 

b) Sohald alle 1\fitgliedstaaten des Berner Verhandes l\lit- ·

glied der Organisation geworden sind, gehen die Rechte und 
Verpflichtungen sowie das Vern1ogen des· Büro·s dieses Ver­
bandes auf das Internationale Bi.iro der Organi·sation über. 

ZU URKUND tlessen hahen die hierzu ge­
horig bevoll1nachtigten Unterzeichneten <lieses 
Ohereinko1nn1en 11nterschrichen. 

GESCIIEHEN zu Stockhohn am 14. Juli 1967 . 

• 

• • 
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